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 Veröffentlicht am 11.12.2002

Norm

SVS §6 B Z2

Rechtssatz

Trotz der grundsätzlich bestehenden Auskunftsp1ichtund Hinweisp1icht des Spediteurs bei von ihm erkennbarer

unzureichender Versicherungssumme kann die Unterlassung einer Schätzung iSd Bestimmung des § 6 B Z 2. litb) SVS

dem Spediteur nicht zum Vorwurf gemacht werden, weil er zur Schätzung nur berechtigt, aber nicht verp1ichtet ist. Es

ist daher primär Sache des Auftraggebers, dem Spediteur den Betrag mitzuteilen, zu dem das Risiko versichert werden

soll. Die den Spediteur gemäß § 41 AÖSp tre:ende P1icht, den Auftraggeber über die Konsequenzen einer fehlenden

Wertangabe zu informieren, bleibt davon unberührt.
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